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FondsSpotNews 37/2026 
 
 

Fusion von Fonds der BNP Paribas Asset Management 
 
BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06.03.2026 fusionieren. Die Anteile des 
„abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. 
  
Kunden des aufnehmenden Fonds werden hiermit über die Fusion informiert. 
 
 

 
 
Aus regulatorischen Gründen sind wir dazu verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass der von Ihnen gehaltene 
Fonds eine andere Anteilsklasse, welche nicht bei der FFB gelistet ist, in Form einer Fusion aufnimmt. 
Konkret bedeutet dies, dass Ihr Fonds Vermögenswerte aus diesem Teilfonds erhält, ohne dass sich die 
Anzahl der von Ihnen derzeit gehaltenen Anteile ändert. 
 
Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB somit nicht erworben werden. Details zum 
Ablauf der Fusion entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schriftstück der Fondsgesellschaft. 
 
 
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.  
Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird 
von der FFB nicht geprüft. 
 
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis. 
 
 

Freundliche Grüße 

Ihre FFB 
 
Kronberg im Taunus, 26. Januar 2026 
                                       

Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN 

Asia Tech Innovators C LU2585804359 Asia ex-Japan Equity C LU0823397368 



BNP Paribas Funds
SICAV luxemburgischen Rechts – Kategorie OGAW

Eingetragener Sitz: 60, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg Nr. B 33363

USt.-Nr. LU22943885
(die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER VON „BNP PARIBAS FUNDS ASIA TECH INNOVATORS“ UND  
„BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY“ – ZUSAMMENLEGUNG

Luxemburg, 26. Januar 2026 
Sehr geehrte Anteilinhaberinnen, sehr geehrte Anteilinhaber,

hiermit informieren wir Sie darüber, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft auf Grundlage von Artikel 34 der Gesellschaftssatzung 
beschlossen hat, die folgenden Teilfonds zusammenzulegen, wie nachfolgend näher beschrieben (die „Zusammenlegung“):

BNP Paribas Funds 
Eingebrachter 

Teilfonds

BNP Paribas Funds 
Aufnehmender 

Teilfonds

Datum des 
Inkrafttretens der 

Zusammenlegung*

Letzter 
Handelstag* 

Erster NIW-
Bewertungstag*

Erster NIW-
Berechnungstag*

Asia Tech Innovators Asia ex-Japan Equity 6. März 2026 27. Februar 2026 6. März 2026 9. März 2026

*	 Termine:

•	 Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung – der Tag, an dem die Zusammenlegung wirksam und rechtskräftig wird.
•	 Letzter Handelstag – letzter Tag, an dem Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschaufträge für den eingebrachten Teilfonds 

bis zum Annahmeschluss angenommen werden. 
Nach diesem Termin eingehende Aufträge für den eingebrachten Teilfonds werden abgelehnt. 
Die Anteilinhaber des eingebrachten und des aufnehmenden Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden 
sind, können bis zu diesem Tag die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen (siehe Punkt 7).

•	 Bewertungstag für den ersten NIW – Datum der Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte für die Berechnung 
des ersten Nettoinventarwerts („NIW“) nach der Zusammenlegung.

•	 Erster NIW-Berechnungstag – Datum, an dem der erste NIW nach der Zusammenlegung (mit den zusammengelegten Portfolios) 
berechnet wird.

Die Anteilskategorien werden wie folgt zusammengelegt: 

ISIN-Code

BNP Paribas 
Funds 

Eingebrachter 
Teilfonds

Anteils
kategorie

Referenz- 
währung

BNP Paribas 
Funds Auf
nehmender 
Teilfonds

Anteilskategorie Referenz- 
währung ISIN-Code

LU2585804359*** Asia Tech 
Innovators 

Classic EUR –  
CAP* EUR Asia ex-Japan 

Equity 

Classic EUR – CAP EUR LU0823397368

LU2477745306 I – CAP** USD I – CAP  USD LU1342916647
LU2477747344*** Privilege – CAP** USD Privilege – CAP USD LU0823398176

*	 Die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds, die weniger als sieben Anteile an der eingebrachten Anteilsklasse halten, werden 
nach der Zusammenlegung aufgrund des anzuwendenden Umtauschverhältnisses, das wie unter Punkt 4) beschrieben 
berechnet wird, kein Stimmrecht am aufnehmenden Teilfonds haben, da sie weniger als einen neuen Anteil erhalten.

**	 Die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds, die weniger als drei Anteile an der eingebrachten Anteilsklasse halten, werden 
nach der Zusammenlegung aufgrund des anzuwendenden Umtauschverhältnisses, das wie unter Punkt 4) beschrieben 
berechnet wird, kein Stimmrecht am aufnehmenden Teilfonds haben, da sie weniger als einen neuen Anteil erhalten.

***	Die Anteilsklasse ist in Deutschland nicht registriert.

1)	 Hintergrund und Begründung der Zusammenlegung

Das verwaltete Vermögen (das „AUM“) des eingebrachten Teilfonds ist sehr niedrig (ca. 17 Mio. EUR), wobei keine positive 
Perspektive auf die Gewinnung neuer Anleger und auf das Wachstum des AUM besteht.  

Die Zusammenlegung zielt darauf ab, den Anteilinhabern des eingebrachten Teilfonds durch eine Zusammenlegung mit dem 
aufnehmenden Teilfonds eine alternative Lösung zu bieten, die ein ähnliches regionales Engagement, dieselben nachhaltigen 
Merkmale, eine gute Erfolgsbilanz und eine bessere Sichtbarkeit aufweist.  

Darüber hinaus wird die Zusammenlegung zu einer Verringerung der von den Anteilinhabern des eingebrachten Teilfonds 
gezahlten Gebühren führen.

Warnung: 
	 In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keinen Indikator und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
	 Ein Erreichen dieses Ziels kann nicht garantiert werden. 



2)	 Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds
Bitte beachten Sie die folgenden Auswirkungen der Zusammenlegung
	 Die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds, die von ihrem unten in Punkt 7) erläuterten Rücknahmerecht in Bezug auf die 

Anteile keinen Gebrauch machen, werden zu Anteilinhabern des aufnehmenden Teilfonds.
	 Der eingebrachte Teilfonds wird ohne Liquidation aufgelöst, indem alle seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in den 

aufnehmenden Teilfonds übertragen werden.
	 Der eingebrachte Teilfonds wird ab dem Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung nicht mehr existieren.
	 Die Zusammenlegung wird in Form von Wertpapieren und Barmitteln durchgeführt. Das Portfolio des eingebrachten Teilfonds 

wird innerhalb von fünf Geschäftstagen vor der Zusammenlegung neu gewichtet, und Wertpapiere und Barmittel werden in 
den aufnehmenden Teilfonds übertragen. 

	 Wie bei allen Zusammenlegungen besteht auch bei dieser Transaktion das Risiko einer Verwässerung der Wertentwicklung 
für die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds.

	 Erste Anträge der Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds werden im aufnehmenden Teilfonds am 6. März 2026 nach 
12:00 Uhr MEZ für Non-STP-Anträge und um 16:00 Uhr MEZ für STP-Anträge angenommen und zu dem am 10. März 2026 
berechneten NIW vom 9. März 2026 bearbeitet, sofern die neuen Positionen vom Finanzintermediär berücksichtigt wurden.

	 Die Verwaltungskosten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten (die „OOC“) aller Anteilskategorien des aufnehmenden 
Teilfonds sind niedriger als die des eingebrachten Teilfonds.

3)	 Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: 
	 Die Zusammenlegung hat keine Auswirkungen auf die Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds.

4)	 Organisation des Umtauschs von Anteilen
	 Mit Ausnahme der nachfolgend genannten Anteilsklassen erhalten Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds neue Anteile 

des aufnehmenden Teilfonds, deren Anzahl berechnet wird, indem die Anzahl der in der jeweiligen Anteilskategorie des 
eingebrachten Teilfonds gehaltenen Anteile mit dem Umtauschverhältnis multipliziert wird.

	 Die Umtauschverhältnisse werden am Freitag, 6. März 2026, berechnet, indem basierend auf der am Donnerstag, 5. März 2026, 
festgelegten Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte der NIW je Anteil der Anteilskategorien des eingebrachten 
Teilfonds durch den NIW je Anteil der entsprechenden Anteilskategorie des aufnehmenden Teilfonds geteilt wird. 

	 Die Kriterien, die zur Berechnung des Umtauschverhältnisses zur Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls der 
Verbindlichkeiten herangezogen werden, sind dieselben, die im Kapitel „Nettoinventarwert“ in Teil I des Prospekts der 
Gesellschaft beschrieben sind.

	 Für den Bruchteil an Anteilen des aufnehmenden Teilfonds, der über die dritte Dezimalstelle hinausgeht, wird kein Barausgleich 
geleistet.

5)	 Wesentliche Unterschiede zwischen dem eingebrachten und dem aufnehmenden Teilfonds
Zwischen dem eingebrachten und dem aufnehmenden Teilfonds bestehen folgende Unterschiede:

Merkmale Asia Tech Innovators  
Eingebrachter Teilfonds

Asia ex-Japan Equity 
Aufnehmender Teilfonds

Anlageziel Mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, 
vornehmlich durch Anlagen in Technologieunternehmen 
und innovativen Unternehmen mit Sitz oder Geschäfts
tätigkeit in Asien (außer Japan).

Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, 
vornehmlich durch Anlagen in Aktien aus Asien (ohne 
Japan) von sozial verantwortlichen Unternehmen.

Referenzindex Der Referenzindex MSCI AC Asia ex-Japan Index (USD) NR 
wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet.
Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen durch 
den Referenzindex, und seine Performance kann 
deutlich von jener des Referenzindex abweichen.

Der Referenzindex MSCI AC Asia ex-Japan Index (USD) NR 
wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet.
Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen durch 
den Referenzindex, und seine Performance kann 
deutlich von jener des Referenzindex abweichen.

Anlagepolitik Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % 
seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wert
papiere, welche von Unternehmen begeben werden, die 
ihren eingetragenen Sitz in Asien (außer Japan) haben oder 
einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort aus
üben und die Technologie und Innovation ermöglichen oder 
davon profitieren, insbesondere in den Bereichen innovative 
Technologie, innovative Konfiguration, innovatives Angebot, 
innovative Erfahrung und umweltbezogene Innovation und 
insbesondere in den Wirtschaftssektoren Konsum, Kommuni
kationsdienste, Gesundheitsversorgung und Finanzen.

Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % 
seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche 
Wertpapiere, die von einer begrenzten Anzahl von Unter
nehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in 
Asien (außer Japan) haben oder dort einen wesentlichen 
Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und sich durch die 
Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihr Gewinn
wachstumspotenzial auszeichnen.



Anlagepolitik Der verbleibende Teil, d. h. maximal 25 % des Vermögens, 
kann in andere aktiengebundene Instrumente (unter 
anderem ADR, P-Notes, GDR und ETF) und 
Geldmarktinstrumente investiert werden, solange die 
Anlagen in Schuldtiteln jeder Art 15 % des Vermögens 
nicht überschreiten, und bis zu 10 % des Vermögens 
können in OGAW oder OGA investiert werden.
In Bezug auf die oben angegebenen Anlagegrenzen 
darf das Gesamtengagement des Teilfonds (über 
direkte und indirekte Anlagen) in Wertpapieren von 
Festlandchina 40 % des Vermögens nicht überschreiten, 
wobei Anlagen in „chinesischen A-Aktien“ über Stock 
Connect getätigt werden.
Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb 
der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, 
Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, 
beschrieben sind.

Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fonds
vermögens, kann in beliebige sonstige übertragbare 
Wertpapiere (einschließlich P-Notes) und Geldmarkt
instrumente investiert werden, wobei Anlagen in 
Schuldtiteln jeglicher Art auf 15 % seines Vermögens und 
Anlagen in OGAW oder OGA auf 10 % des Vermögens 
begrenzt werden.
In Bezug auf die oben angegebenen Anlagegrenzen 
darf das Gesamtengagement des Teilfonds (über 
direkte und indirekte Anlagen) in Wertpapieren von 
Festlandchina 20 % des Vermögens nicht überschreiten, 
wobei Anlagen in „chinesischen A-Aktien“ über Stock 
Connect getätigt werden.
Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb 
der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, 
Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, 
beschrieben sind.

Referenzwährung USD USD
Nachhaltige 
Anlagepolitik

Der Anlageverwalter wendet die nachhaltige 
Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
an, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien 
(ESG-Kriterien) beim Anlageprozess des Teilfonds 
berücksichtigt, wie in Teil I dargelegt.
Der durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds-
Portfolios ist höher als der seines Anlageuniversums.
Die ESG-Kriterien gelten nur für direkte Aktienanlagen 
des Teilfonds und nicht für sonstige Vermögenswerte.

Der Anlageverwalter wendet die nachhaltige 
Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
an, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien 
(ESG-Kriterien) beim Anlageprozess des Teilfonds 
berücksichtigt, wie in Teil I dargelegt.
Der Anlageverwalter wendet zu jeder Zeit bei mindestens 
90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (mit Ausnahme 
von Anlagen in ergänzende liquide Mittel) eine nicht
finanzielle Analyse an, die auf dem in Teil I beschriebenen 
internen ESG-Bewertungsrahmen basiert.
Der durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds-Portfolios 
ist höher als der seines Anlageuniversums.
Das Anlageuniversum wird durch die folgende Zu
sammensetzung repräsentiert:
-	 75 % MSCI AC Asia ex-Japan Index;
-	 20 % MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index; sowie
-	 5 % MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index.

Klassifizierung 
gemäß SFDR* Artikel 8 Artikel 8

Mindestanteil an 
nachhaltigen 
Investitionen im 
Sinne der SFDR

20 % 20 %

Mindesanteil an 
taxonomie
konformen 
Investitionen 

0 % 0 %

Derivate und 
Wertpapier
finanzierungs
geschäfte

Für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Ab
sicherung können Kern-Finanzderivate und Options
scheine eingesetzt werden, wie in den Punkten 2 und 3 
des Anhangs 2 von Teil I beschrieben.

Für ein effizientes Portfoliomanagement und zur 
Absicherung können Kern-Finanzderivate eingesetzt 
werden, wie in den Punkten 2 und 3 des Anhangs 2 
von Teil I beschrieben.

Risiko
management
prozess

Commitment Commitment

Risikoindikator 4 4
Spezifisches 
Risikoprofil

Spezifische Marktrisiken:
•	Kapitalertragssteuerrisiko
•	Risiko von Schwellenmärkten
•	Risiken in Verbindung mit der Anlage nach nicht

finanziellen Kriterien
•	Aktienrisiko

Spezifische Marktrisiken:
•	Kapitalertragssteuerrisiko
•	Risiko von Schwellenmärkten
•	Risiken in Verbindung mit der Anlage nach nicht

finanziellen Kriterien
•	Aktienrisiko



Spezifisches 
Risikoprofil

•	Risiken in Verbindung mit Anlagen in bestimmten Ländern
•	Risiko in Verbindung mit Optionsscheinen
Spezifische Risiken in Zusammenhang mit Anlagen auf 
dem chinesischen Festland
•	Risiko von Änderungen bei der Besteuerung in China
•	Risiken in Verbindung mit Stock Connect
Eine Übersicht über die allgemeinen Risiken finden Sie 
in Anhang 3 von Teil I des Prospekts.

•	Risiken in Verbindung mit Anlagen in bestimmten Ländern
Spezifische Risiken in Zusammenhang mit Anlagen auf 
dem chinesischen Festland
•	Risiko von Änderungen bei der Besteuerung in China
•	Risiken in Verbindung mit Stock Connect
Eine Übersicht über die allgemeinen Risiken finden Sie 
in Anhang 3 von Teil I des Prospekts.

Anlegertypprofil Dieser Teilfonds ist geeignet für Anleger, die:
-	 eine Diversifizierung ihrer Anlagen in Aktien anstreben;
-	 bereit sind, ein höheres Marktrisiko hinzunehmen, 

um potenziell höhere langfristige Renditen erzielen;
-	 erhebliche vorübergehende Verluste hinnehmen können;
-	 Volatilität tolerieren können;
-	 einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Dieser Teilfonds ist geeignet für Anleger, die:
-	 eine Diversifizierung ihrer Anlagen in Aktien anstreben;
-	 bereit sind, ein höheres Marktrisiko hinzunehmen, 

um potenziell höhere langfristige Renditen erzielen;
-	 erhebliche vorübergehende Verluste hinnehmen können;
-	 Volatilität tolerieren können;
-	 einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Zusammen
fassung der 
Unterschiede in 
Bezug auf:
•	Anlagepolitik
•	Anlage

strategie
•	Anlage

allokation

Beide Teilfonds decken dieselbe geografische Region mit denselben nachhaltigen Merkmalen ab. Das 
Engagement in chinesischen A-Aktien ist auf 20 % des Vermögens des aufnehmenden Teilfonds begrenzt 
(anstelle von 40 % im eingebrachten Teilfonds). 

OOC:
•	 „Classic“
•	 „Privilege“
•	 „I“	

•	 2,21 %***
•	 1,21 %***
•	 1,06 % 

•	 1,96 % 
•	 1,06 %
•	 0,96 %

Performance
gebühr Nein Nein

NIW-Zyklus 
•	Zentralisierung 

der Aufträge
•	Bewertungstag
•	Berechnung des 

NIW
•	Ausführungstag 

für Anträge

•	 T

•	 T
•	 T+1

•	 T+3

•	 T

•	 T
•	 T+1

•	 T+3

Bewertungstag Für jeden Tag der Woche, an dem die Banken in Luxemburg 
für Geschäfte geöffnet sind (ein „Bewertungstag“), gibt es 
einen entsprechenden NIW, der auf denselben Tag datiert ist.

Für jeden Tag der Woche, an dem die Banken in Luxemburg 
für Geschäfte geöffnet sind (ein „Bewertungstag“), gibt es 
einen entsprechenden NIW, der auf denselben Tag datiert ist. 

*	 SFDR steht für „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor) und bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
27. November 2019. Weitere Informationen über diese Verordnung und die Kategorisierung finden Sie im Prospekt der Gesellschaft. 

***	Die Anteilsklasse ist in Deutschland nicht registriert.
6)	 Steuerliche Konsequenzen

•	 Diese Zusammenlegung wird für Sie keine steuerlichen Auswirkungen in Luxemburg haben.
•	 In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2011/16 werden die Luxemburger Behörden den Steuerbehörden im 

Wohnsitzland der Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds die Gesamtbruttoerlöse aus dem Umtausch von Anteilen im 
Rahmen der Anwendung dieser Zusammenlegung melden.

•	 Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren örtlichen Steuerberater bzw. Ihre örtliche Steuerbehörde zu wenden, um eine weitere 
Steuerberatung oder Informationen zu möglichen steuerlichen Folgen in Zusammenhang mit der Zusammenlegung zu erhalten.

7)	 Recht auf Rückgabe der Anteile 
•	 Anteilinhaber des eingebrachten und des aufnehmenden Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, 

können bis zum Annahmeschluss die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Die entsprechenden Termine sind 
in der Spalte „Letzter Handelstag“ in der ersten Tabelle oben aufgeführt.

•	 Anteilinhabern, deren Anteile von einer Clearingstelle gehalten werden, wird empfohlen, sich nach den spezifischen 
Bedingungen zu erkundigen, die für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch durch diesen Vermittler gelten.



8)	 Weitere Informationen
•	 Die Kosten und Aufwendungen der Zusammenlegung werden von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, der 

Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“), getragen, mit Ausnahme von Bank- und 
transaktionsbezogenen Kosten (einschließlich Steuern und Stempelgebühren), die dem eingebrachten Teilfonds in Rechnung 
gestellt werden können, sofern sie nicht wesentlich sind.  

•	 Die Zusammenlegungsvorgänge werden von PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, dem Abschlussprüfer 
der Gesellschaft, validiert. 

•	 Das Zusammenlegungsverhältnis wird auf der Website https://www.bnpparibas-am.com/en/ verfügbar sein, sobald es bekannt ist.
•	 Der Jahres- und Halbjahresbericht und die Rechtsdokumente der Gesellschaft, die Basisinformationsblätter für den eingebrachten 

und den aufnehmenden Teilfonds und die Berichte der Depotbank und des Abschlussprüfers bezüglich dieses Vorgangs sind bei 
der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Basisinformationsblätter des aufnehmenden Teilfonds sind auf der Website  
www.bnpparibas-am.com erhältlich und Anteilinhaber werden darum gebeten, sich mit diesen vertraut zu machen.

•	 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
•	 Erläuterungen zu Begriffen oder Ausdrücken, die in diesem Dokument nicht definiert werden, finden Sie im Prospekt der Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat


